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(54) VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINES FÖRDERMITTELS

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betrei-
ben eines Fördermittels (1), welches mit einer Transpor-
teinrichtung (6) zum Transportieren eines Gegenstands
(2) ausgestattet ist, umfassend die Schritte: i) Anordnen
eines Gegenstands (2) in einem Anordnungsbereich (15)

der Transporteinrichtung (6); ii) berührungsloses Ver-
messen (53) des Gegenstands (2) mit einem Entfer-
nungsmessgerät (10); iii) Bestimmen einer Sicherheits-
zone (30) an dem Fördermittel (1) in Abhängigkeit von
der Vermessung (53) gemäß Schritt ii).
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Betreiben eines mit einer Transporteinrichtung aus-
gestatteten Fördermittels.
[0002] Bei dem Fördermittel kann es sich bspw. um
ein Flurförderzeug handeln, das in einer Warenlogistik-
einrichtung eingesetzt wird. Dort kann das Fördermittel
die Waren, also unterschiedliche Gegenstände, in den
Regalen unterbringen oder aus diesen holen. Dazu ist
das Fördermittel mit einer Transporteinrichtung ausge-
stattet, in welcher der jeweilige Gegenstand während des
Transports von/zu einem Regal angeordnet ist. Bei die-
ser kann es sich bspw. im Falle eines Gabelstaplers um
das Hubgerüst mit Gabelträger und Gabelzinken han-
deln, was ein bevorzugtes Anwendungsfeld illustrieren,
den Gegenstand aber zunächst nicht in seiner Allgemein-
heit beschränken soll.
[0003] Der vorliegenden Erfindung liegt das techni-
sche Problem zugrunde, ein vorteilhaftes Verfahren zum
Betreiben eines Fördermittels mit einer Transporteinrich-
tung anzugeben.
[0004] Dies wird mit dem Verfahren gemäß Anspruch
1 gelöst, nämlich einer Bestimmung bzw. Anpassung ei-
ner Sicherheitszone des Fördermittels in Abhängigkeit
von einer berührungslosen Vermessung des Gegen-
stands. Damit kann bspw. im Falle eines großen Gegen-
stands, der gegenüber dem Fördermittel einen Über-
stand hat, dessen Sicherheitszone vergrößert werden,
sodass trotz des Überstands vorab definierte Mindest-
abstände eingehalten werden. Zur Illustration, liegt etwa
im Falle des Flurförderzeugs ein seitlicher, senkrecht zur
Haupt-Fahrtrichtung genommener Mindestabstand bei
dmin, wird im Falle eines Gegenstands mit seitlichem
Überstand ein größerer Abstand da > dmin eingestellt.
Die Sicherheitszone, die bei einer teilautonomen Fahre-
runterstützung oder insbesondere vollautonomen Fahrt
zugrunde gelegt wird, ist dann also entsprechend größer.
[0005] Bevorzugte Ausgestaltungen finden sich in den
abhängigen Ansprüchen und der gesamten Offenba-
rung, wobei bei der Darstellung der Merkmale nicht im-
mer im Einzelnen zwischen Verfahrens- und Verwen-
dungs- bzw. auch Vorrichtungsaspekten unterschieden
wird; jedenfalls implizit ist die Offenbarung hinsichtlich
sämtlicher Anspruchskategorien zu verstehen. Wird
bspw. ein für ein bestimmtes Verfahren oder eine be-
stimmte Anwendung geeignetes Fördermittel beschrie-
ben, ist dies zugleich als Offenbarung eines entspre-
chenden Betriebsverfahrens bzw. der entsprechenden
Verwendung zu verstehen, und umgekehrt.
[0006] Generell wird die berührungslose Vermessung
mit einem Entfernungsmessgerät vorgenommen, wobei
in bevorzugter Ausgestaltung mit diesem eine segmen-
tierte Scanfläche erfasst wird. Die Besonderheit liegt da-
bei nicht in der Unterteilung in Segmente an sich, sondern
in einer "frei oder belegt"-Auswertung des Zustands im
jeweiligen Segment. Dabei kann die Segmentierung
deutlich gröber als die Auflösung des Entfernungsmess-

geräts sein, ein jeweiliges Segment kann also bspw.
mehrere Pixel bzw. Voxel umfassen. Soweit der Gegen-
stand in das jeweilige Segment hineinreicht, egal ob er
dieses vollständig oder auch nur teilweise ausfüllt, wird
für dieses Segment dann der Zustand "belegt" festge-
stellt.
[0007] Ein jeweiliges Segment wird hingegen als "frei"
klassifiziert, wenn der Gegenstand nicht hineinreicht.
Über das Scanfeld hinweg können sich damit bspw. in
einem mittleren Bereich, oder an anderen exponierten
Stellen (siehe unten im Detail), belegte Segmente und
z. B. in Randbereichen freie Segmente ergeben. Für die
Bestimmung bzw. Anpassung der Sicherheitszone wird
dann ein Überstand ermittelt, den ein belegtes Segment
gegenüber dem Fördermittel hat, und wird dieser Über-
stand zu einer originären Sicherheitszone, also zu dem
erwähnten Mindestabstand dmin addiert. Dazu können
im Einzelnen bspw. die Überstände aller belegten Seg-
mente ermittelt und kann dann der Maximalwert zugrun-
degelegt werden, es können aber bspw. auch vorab wei-
ter innen liegende Segmente aussortiert und kann nur
für die äußeren bzw. äußersten belegten Segmente der
jeweilige Überstand ermittelt werden.
[0008] Vereinfacht zusammengefasst geht der Ansatz
dahin, den Gegenstand mit der Entfernungsmessung
nicht abzubilden, sondern über die Segmente in einer im
Vergleich gröberen Rasterung zu erfassen. Es wird also
eine gewisse Granularität in Kauf genommen, was aber
umgekehrt die Sicherheit in der Zuordnung "frei" oder
"belegt" erhöht. Zur Illustration, auch wenn eines der Pi-
xel bzw. Voxel des Segments fehlerhaft, also nicht richtig
detektiert sein sollte, könnten die übrigen Pixel/Voxel für
das Segment insgesamt noch immer eine Detektion "be-
legt" sicherstellen. Es wird also etwas mehr Überstand
aufgeschlagen, bspw. wenn der Gegenstand nur einen
"inneren", also dem Fördermittel proximalen Bereich des
dann für die Ermittlung der Sicherheitszone zugrunde-
gelegten Segments ausfüllt. Etwa im Vergleich zu einer
konturgenauen Abbildung des Gegenstands, mit der sich
dies vermeiden ließe, kann diese Granularität jedoch die
Sicherheit erhöhen.
[0009] Generell soll die Bezugnahme auf eine "Scan-
fläche" einen insgesamt dreidimensionalen Scanbereich
nicht ausschließen; das Entfernungsmessgerät kann al-
so auch gewinkelt bzw. senkrecht zur Scanfläche eine
Auflösung haben. In der Gesamtschau kann es z. B. meh-
rere versetzte Scanflächen geben, die bspw. bei einer
matrixförmigen Aufschlüsselung jeweils einer Zeile ent-
sprechen können. Andererseits kann es jedoch, wie
nachstehend auch anhand des bevorzugten Entfer-
nungsmessgeräts diskutiert, auch tatsächlich nur die ge-
nau eine Scanfläche geben; die Abtastung kann also
auch ausschließlich innerhalb einer Zeile, also entlang
einer Linie erfolgen. Unabhängig von diesen Details kann
die vom Entfernungsmessgerät aufgespannte Scanflä-
che bevorzugt plan sein, also in einer Ebene liegen.
[0010] Generell ist das Entfernungsmessgerät bevor-
zugt für eine laufzeitbasierte Entfernungsmessung mit-

1 2 



EP 4 137 437 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

tels elektromagnetischen Pulsen eingerichtet. Für die
Laufzeitmessung werden über die Scanfläche hinweg
Pulse ausgesandt, die an der Oberfläche des Gegen-
stands anteilig zurück zum Entfernungsmessgerät re-
flektiert werden. Erfolgt die Aussendung eines jeweiligen
Pulses bspw. zu einem Zeitpunkt t0 und wird der Echo-
puls zu einem späteren Zeitpunkt t1 erfasst, kann aus
der Laufzeit ΔtA=t1-t0 die Entfernung d = ΔtA c/2 berech-
net werden (wobei c die Lichtgeschwindigkeit ist). Bevor-
zugt kann das Entfernungsmessgerät ein Laserscanner
sein, dessen Laserpulse sequenziell in unterschiedliche
Raumrichtungen, also entlang zueinander verkippter
Strahlen emittiert werden, die miteinander die Scanflä-
che aufspannen ("Strahlen" sind hierbei geometrische
Elemente und geben die Linien vor, entlang welcher die
Pule emittiert werden). Diese Emission entlang der zu-
einander verkippten Strahlen kann bspw. durch eine
Pulsführung über einen schwingenden oder rotierenden
Reflektor des Entfernungsmessgeräts erreicht werden.
[0011] Auch unabhängig von dieser konkreten techni-
schen Umsetzung spannt das Entfernungsmessgerät mit
seiner Raumwinkelauflösung die Scanfläche auf, also
mit zueinander verkippten Raumrichtungen bzw. Strah-
len. Im Allgemeinen kann es dabei auch raumwinkelsen-
sitiv ausgeführt sein, können also aus den unterschied-
lichen Raumrichtungen einfallende Echopulse in einer
Empfangseinheit des Entfernungsmessgeräts den un-
terschiedlichen Raumrichtungen zugeordnet werden
(bspw. über eine Optik, die aus unterschiedlichen Raum-
richtungen einfallende Echopulse auf unterschiedliche
Bereiche einer Sensorfläche führt). Bevorzugt ist jedoch,
wie bereits erwähnt, eine raumwinkelselektive Emission,
bspw. über einen entsprechenden Reflektor.
[0012] Generell liegt die Scanfläche so, dass sie den
Anordnungsbereich schneidet, also dann entsprechend
auch den dort angeordneten Gegenstand. Der "Gegen-
stand" ist dabei das gesamte aufgenommene und trans-
portierte Objekt, er kann also bspw. sowohl die Ware an
sich als auch ein Lager- und/oder Transportmittel umfas-
sen, etwa einen Behälter bzw. insbesondere eine Palet-
te. Bezogen auf ein ortsfestes Koordinatensystem kann
die Scanfläche im Allgemeinen auch vertikal liegen, kön-
nen also bspw. mit Blick auf Unterfahrten etc. Höhenü-
berstände ermittelt werden. Bevorzugt liegt die Scanflä-
che zumindest anteilig horizontal, wird also ein seitlicher
Überstand ermittelt; besonders bevorzugt liegt sie par-
allel zu den Horizontalrichtungen des ortsfesten Koordi-
natensystems.
[0013] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist
die Scanfläche deutlich kleiner als die Reichweite des
Entfernungsmessgeräts, ist dieses also in gewisser Wei-
se überdimensioniert. Im Einzelnen wird die Reichweite
dabei bei der höchsten Winkelauflösung des Entfer-
nungsmessgeräts betrachtet, also bei kleinstem Win-
kelabstand der Strahlen. Bei der raumwinkelselektiven
Emission kann sich die Reichweite dann bspw. über die
Scanfrequenz ergeben (z. B. die Frequenz des rotieren-
den bzw. schwingenden Reflektors), letztlich also über

die Zeitdauer, für die auf einen Echopuls aus einer be-
stimmten Raumrichtung gewartet wird, bevor ein nach-
folgender Puls in eine andere Raumrichtung emittiert
wird.
[0014] Das Zurückbleiben unter der maximalen Reich-
weite kann die Sicherheit erhöhen, bspw. die Detektions-
wahrscheinlichkeit von nur schwach reflektierenden
Oberflächenbereichen. Im Einzelnen kann die Erstre-
ckung der Scanfläche in einer jeweiligen Richtung, also
z. B. entlang eines jeweiligen Strahls, bspw. höchstens
50 % der in dieser Richtung (entlang dieses Strahls) ge-
nommenen Reichweite des Entfernungsmessgeräts
ausmachen. Weitere Obergrenzen können bspw. bei 40
% bzw. 30 % liegen. Untergrenzen ergeben sich weniger
aus technischen, sondern aus ökonomischen Erwägun-
gen, exemplarisch seien Werte von mindestens 1 %, 2
%, 3 %, 4 % bzw. 5 % genannt. Generell wird hierbei die
Scanfläche insgesamt betrachtet, also die Gesamtheit
aller mit dem "frei oder belegt"-Kriterium ausgewerteten
Segmente.
[0015] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist
die Scanfläche relativ klein bemessen, beträgt ihre mitt-
lere Erstreckung nämlich höchstens 3 m, weiter und be-
sonders bevorzugt höchstens 2,5 m bzw. 2 m. Im Ein-
zelnen wird dabei jeweils vom Entfernungsmessgerät
aus die Erstreckung der Scanfläche in einer jeweiligen
Raumrichtung (entlang eines jeweiligen Strahls) genom-
men und wird ein Mittelwert der entlang aller Strahlen
genommenen Erstreckungen betrachtet. Mögliche Un-
tergrenzen der mittleren Erstreckung können bspw. bei
mindestens 0,5 m bzw. 1 m liegen.
[0016] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist
die Scanfläche in insgesamt höchstens 512 Segmente
unterteilt, weitere vorteilhafte Obergrenzen liegen bei in
der Reihenfolge der Nennung zunehmend bevorzugt
höchstens 512, 256, 128 bzw. 64 Segmenten. Diese ver-
gleichsweise begrenzte Anzahl bringt wiederum die be-
reits diskutierte Granularität zum Ausdruck, die Win-
kelauflösung des Entfernungsmessgeräts kann bspw.
bei mindestens dem 2-, 4- bzw. 8-fachen liegen (Ober-
grenzen sind wiederum eher ökonomischer Natur, sie
können bei höchstens dem 64- bzw. 32-fachen liegen).
Umgekehrt kann die Scanfläche in insgesamt bspw. min-
destens 4, 8 bzw. 16 Segmente unterteilt sein, sodass
trotz der gewünschten Granularität eine gewisse Auflö-
sung erreicht, also nicht beliebig viel zusätzlicher Über-
stand vorgehalten wird.
[0017] In bevorzugter Ausgestaltung sind die Segmen-
te Kreissektoren, deren gemeinsamer Mittelpunkt am
Entfernungsmessgerät liegt. Miteinander fächern bzw.
spannen die Kreissektoren die Scanfläche auf, sie sind
also bspw. in einer Abtastrichtung nebeneinander ange-
ordnet. Dabei können benachbarte Kreissektoren dis-
junkt oder bevorzugt auch mit einem gewissen Überlapp
nebeneinanderliegen (was für die Segmente generell
gilt, auch unabhängig von der spezifischen Ausgestal-
tung als Kreissektoren).
[0018] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
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haben die Kreissektoren zumindest teilweise unter-
schiedliche Radien (vom Entfernungsmessgerät ausge-
nommen). Es können sich also zumindest einige der
Segmente in ihren Radien unterscheiden, können aber
z. B. innerhalb bestimmter Gruppen auch die gleichen
Radien vorliegen. Es können bspw. die Radien in einem
mittleren Bereich kleiner und randseitig größer sein.
[0019] Generell kann der Verfahrensschritt iii)
und/oder auch die Feststellung des Zustands "frei"/"be-
legt" rechnergestützt erfolgen, kann es sich also um ei-
nen computerimplementierten Verfahrensschritt han-
deln. Dieser kann im Allgemeinen auch ausgelagert er-
folgen, bspw. in einer zentralen Steuereinheit der Wa-
renlogistikeinrichtung oder im Allgemeinen auch cloud-
basiert; bevorzugt ist jedoch eine lokale Auswertung, al-
so in einer dem Fördermittel zugeordneten Rechnerein-
heit. Diese kann bspw. als ASIC oder insbesondere als
Mikrocontroller ausgeführt sein. Sofern generell im Rah-
men der vorliegenden Offenbarung von einem "Einge-
richtetsein" des Fördermittels für bestimmte Abläufe bzw.
ein bestimmtes Verfahren die Rede ist, meint dies ins-
besondere, dass in einer Rechnereinheit (global oder
vorzugsweise lokal) Befehle hinterlegt sind, welche die
Durchführung der entsprechenden Verfahrensschritte
veranlassen.
[0020] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist
das Entfernungsmessgerät ein Sicherheits-Laserscan-
ner, der mit einer integrierten Rechnereinheit ausgestat-
tet ist. Bevorzugt wird dann diese integrierte Rechner-
einheit genutzt, um für die jeweiligen Segmente den je-
weiligen Zustand "frei" oder "belegt" festzustellen. Da der
Laserscanner insgesamt als "sicher" klassifiziert ist, ge-
nügt auch die Auswertung in dessen integrierter Rech-
nereinheit diesem Kriterium, ist also auch die resultie-
rende Ergebnismatrix "frei"/"belegt" sicher. Der auf diese
Weise ermittelte Überstand kann somit, da er auf eine
zertifizierte Messung und Auswertung zurückgeht, bspw.
auch für eine teil- oder insbesondere vollautonome Fahrt
zugrundegelegt werden (wobei z. B. der DIN EN ISO
3691-4:2020) zu Sicherheitsabständen genüge getan ist.
Aus einer solchen Norm kann sich die originäre Sicher-
heitszone, also der originäre Sicherheitsabstand erge-
ben, der Sicherheits-Laserscanner liefert dann den "si-
cheren" Überstand, der hinzuaddiert wird.
[0021] Die Bestimmung der Sicherheitszone kann be-
vorzugt in einer Sicherheitssteuerung (safety-SPS) er-
folgen, die z. B. direkt an einem Ausgang des Sicher-
heitsLaserscanners hängt (und von dort die Zustände
"frei"/"belegt" erhält). Generell meint "sicher" vorzugs-
weise, dass mindestens dem Performance Level (PL) d
genüge getan ist (z. B. definiert nach EN ISO 13849).
Der Sicherheits-Laserscanner kann bspw. vom Typ 3
nach IEC 61496 bzw. der Kategorie 3 nach EN ISO 13849
sein. Auch unabhängig von diesen Details kann an dem
Fördermittel bevorzugt mindestens ein weiterer (geson-
derter) Sicherheits-Laserscanner zur Absicherung der
Fahrt ("Fahrt-Laserscanner") vorgesehen sein, der be-
sonders bevorzugt baugleich zu dem für die Ermittlung

des Überstands genutzten SicherheitsLaserscanners
ist. Es können insgesamt bspw. mindestens zwei Fahrt-
Laserscanner und (davon unabhängig) z. B. nicht mehr
als fünf bzw. vier Fahrt-Laserscanner vorgesehen sein.
Der Sicherheits-Laserscanner zur Bestimmung der Si-
cherheitszone wird bevorzugt nicht zur Absicherung der
Fahrt genutzt.
[0022] Wie bereits erwähnt, betrifft die Erfindung auch
ein Fördermittel mit einer Transporteinrichtung, insbe-
sondere ein Flurförderzeug, wobei dessen Transportein-
richtung bevorzugt eine Hubeinrichtung umfasst. Wenn-
gleich das Verfahren im Allgemeinen auch mit einem ex-
ternen Entfernungsmessgerät durchgeführt werden
kann, ist bevorzugt das Fördermittel mit dem Entfer-
nungsmessgerät ausgestattet. Das Entfernungsmess-
gerät ist dabei derart positioniert und orientiert, dass sei-
ne Scanfläche den Anordnungsbereich schneidet. Dies
kann aufgrund der integralen Ausführung des Entfer-
nungsmessgeräts als Teil des Fördermittels unabhängig
von dessen Orientierung bzw. Fahrtrichtung erfüllt sein
(der Anordnungsbereich wird immer zuverlässig erfasst).
[0023] Bevorzugt weist die Transporteinrichtung eine
Hubeinrichtung auf, mit welcher der Anordnungsbereich
auf unterschiedliche Höhenpositionen gebracht werden
kann. Im Allgemeinen kann dies bspw. eine mit einem
Scherenmechanismus höhenverstellbare Plattform sein,
bevorzugt weist sie jedoch einen Gabelträger mit Gabel-
zinken auf, wobei der Gabelträger an einem Mast höhen-
verstellbar geführt ist. Das Flurförderzeug kann also als
Gabelstapler ausgeführt sein, mit dem der Gegenstand
bspw. aus erhöhten Regalen herausgenommen werden
kann, insbesondere ein vollautonomer Gabelstapler. Die
unterschiedlichen Höhenpositionen liegen auf unter-
schiedlicher geodätischer Höhe, die Höhe kann insbe-
sondere als vertikaler Abstand von einem Boden der Wa-
renlogistikeinrichtung genommen werden (auf dem
bspw. das Flurförderzeug fährt und sich dabei horizontal
bewegt).
[0024] Unabhängig von diesen Details ist das Entfer-
nungsmessgerät in bevorzugter Ausgestaltung an der
Hubeinrichtung angeordnet, sodass es gemeinsam mit
dem Anordnungsbereich auf die unterschiedlichen Hö-
henpositionen gebracht werden kann. Dementspre-
chend schneidet die Scanfläche den Anordnungsbereich
in den unterschiedlichen Höhenpositionen, bevorzugt
stets an derselben Stelle. Damit kann der Gegenstand
bspw. bereits bei bzw. vor dem Herausnehmen aus ei-
nem Regal vermessen werden, was bspw. auch in zeit-
licher Hinsicht von Vorteil sein kann. Im Falle des Gabel-
staplers kann das Entfernungsmessegerät bspw. am Ga-
belträger bzw. relativ dazu lagefixiert angeordnet sein
und folglich simultan mit den Gabelzinken höhenversetzt
werden.
[0025] Generell weist die Transporteinrichtung bevor-
zugt Gabelzinken auf, mit denen in der Anwendung z. B.
eine Palette (Transportpalette) mit der Ware darauf auf-
genommen werden kann, etwa eine Europoolpalette.
Dabei können die Gabelzinken horizontal zwischen Füße
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der Palette eingebracht und kann diese dann angehoben
werden. In bevorzugter Ausgestaltung ist das Entfer-
nungsmessgerät solchermaßen positioniert, dass die
Scanfläche unterhalb der Gabelzinken liegt. Dazu kann
es bspw. am Gabelträger montiert sein, kann also bspw.
der Laserscanner dort auf einer vertikalen Position un-
terhalb der Gabelzinken befestigt sein. Unabhängig von
diesen Details liegt die Scanfläche bevorzugt parallel zu
einer von den Gabelzinken, konkret deren Oberseiten
aufgespannten Ebene (auf den Oberseiten liegt der auf-
genommene Gegenstand auf, seine Auflagefläche liegt
dann also in der Ebene). Die Scanfläche liegt bevorzugt
höchstens 8 cm, weiter und besonders bevorzugt höchs-
tens 7 cm bzw. 6 cm unterhalb der von den Gabelzinken
aufgespannten Ebene. Mögliche Mindestabstände lie-
gen bspw. bei 1 cm bzw. 2 cm.
[0026] Die entsprechend positionierte Scanfläche
schneidet dann bspw. die Füße der aufgenommenen Pa-
lette, es kann also die Größe der Palette und/oder ihre
Position auf den Gabelzinken für die Ermittlung des Über-
stands genutzt werden. Es können z. B. Paletten unter-
schiedlicher Größe zum Einsatz kommen, wobei diese
in Abhängigkeit von der jeweiligen Ware so bemessen
werden, dass die Ware stets kleiner oder höchstens
gleich groß wie die Palette ist, sodass die horizontale
Abmessung der Palette die horizontale Abmessung des
Gegenstands (Gesamtheit aus Palette und Ware) be-
stimmt. Werden die Waren überstandsfrei auf Paletten
positioniert, lassen sich diese Paletten bspw. auch gut
nebeneinander in einem Regal abstellen. Die Vermes-
sung der Palettenfüße kann, bspw. aufgrund der relativ
einfachen Geometrie, reproduzierbar und zuverlässig
Überstandsdaten liefern, was die Gefahr von Fehlern re-
duziert.
[0027] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
weist die Transporteinrichtung einen Anschlagssensor
auf, mit dem gemessen wird, ob der Gegenstand im An-
ordnungsbereich angeordnet ist. Dazu kann der An-
schlagssensor im Allgemeinen bspw. auch die vertikale
Auflage des Gegenstands messen, bspw. der Palette auf
dem/den Gabelzinken. Bevorzugt misst der Anschlags-
sensor jedoch eine horizontale Anlage, bspw. des Ge-
genstands am Gabelträger. Dies kann selbstverständlich
mit einer gesonderten Messung bezüglich der vertikalen
Richtung kombiniert sein, etwa einem Wiegen des Ge-
genstands (z. B. mit einer gesonderten Wiegeeinrich-
tung).
[0028] Vorteilhaft kann eine Kopplung dahingehend
sein, dass die Vermessung des Gegenstands mit dem
Entfernungsmessgerät für die Ermittlung des Über-
stands, erst dann veranlasst wird, wenn der Anschlags-
sensor eine ordnungsgemäße Positionierung des Ge-
genstands im Anordnungsbereich anzeigt. Im Falle der
Hubeinrichtung mit Gabelträger kann die berührungslose
Vermessung des Gegenstands also bspw. freigegeben
sein bzw. veranlasst werden, wenn der Gegenstand an
dem Gabelträger anliegt. Dies kann bspw. rein geomet-
risch bei der Auswertung eine richtige Zuordnung der

Segmente vereinfachen (bspw. die Zuordnung "vordere"
und "hintere" Palettenfüße). Ferner kann dann bspw.
auch die Gefahr eines späteren Verrutschens des Ge-
genstands verringert sein.
[0029] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
ist, wie bereits erwähnt, das Fördermittel zur Durchfüh-
rung eines vorliegend offenbarten Verfahrens eingerich-
tet, also zur Anpassung der Sicherheitszone, vorzugs-
weise auch zur segmentweisen Feststellung "frei"/"be-
legt". Es ist also mit einer entsprechenden Rechnerein-
heit bzw. - einheiten ausgestattet, die (anteilig) auch Teil
eines integrierten SicherheitsLaserscanners sein kann
bzw. können, siehe vorne im Detail.
[0030] Die Erfindung betrifft ferner eine Warenlogisti-
keinrichtung mit Regalen, die zum Lagern von Gegen-
ständen vorgesehen sind, und einem vorliegend offen-
barten Fördermittel, insbesondere einem Flurförder-
zeug, vorzugsweise einem autonomen Gabelstapler.
Dieser kann sich bspw. auf einer Fläche der Warenlogis-
tikeinrichtung, auf der z. B. auch die Regale positioniert
sein können, zwischen Letzteren und einer Übergabe-
stelle bewegen, an der das Fördermittel/Flurförderzeug
Waren zum Unterbringen in den Regalen entgegen-
nimmt und/oder aus den Regalen geholte Gegenstände
abgibt.
[0031] Im Folgenden wird die Erfindung anhand eines
Ausführungsbeispiels näher erläutert, wobei die einzel-
nen Merkmale im Rahmen der nebengeordneten An-
sprüche auch in anderer Kombination erfindungswesent-
lich sein können und auch weiterhin nicht im Einzelnen
zwischen den unterschiedlichen Anspruchskategorien
unterschieden wird.
[0032] Im Einzelnen zeigt

Figur 1 ein Fördermittel mit einem Entfernungsmess-
gerät und einem aufgenommenen Gegen-
stand in einer schematischen Seitenansicht;

Figur 2 eine schematische Aufsicht zu Figur 1, zur Il-
lustration einer berührungslosen Vermes-
sung des Gegenstands und Anpassung einer
Sicherheitszone;

Figur 3 ein segmentiertes Scanfeld des Entfernungs-
messgeräts zur Illustration der Vorgehens-
weise bei der Vermessung gemäß Figur 2;

Figur 4 ein Flussdiagramm, das einige Verfahrens-
schritte zusammenfasst.

[0033] Figur 1 zeigt ein Fördermittel 1 zum Transpor-
tieren eines Gegenstands 2, bei dem es sich vorliegend
um eine Ware 3 auf einer Palette 4 handelt. Das Förder-
mittel 1 ist in diesem Beispiel als autonomer Gabelstapler
5 ausgeführt, eine Transporteinrichtung 6 des Fördermit-
tels 1 ist mit einer Hubeinrichtung 7 zum Anheben des
Gegenstands 2 ausgestattet. Im Einzelnen umfasst die
Hubeinrichtung 7 einen Mast 7.1, an dem ein Gabelträger
7.2 vertikal versetzbar geführt ist. Letzterer trägt Gabel-
zinken 7.3, die zum Anheben des Gegenstands 2 zwi-
schen Füße 4.1 der Palette 4 eingebracht wird. Der Ga-
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belträger 7.2 mit den Gabelzinken 7.3 kann an dem Mast
7.1 in unterschiedliche Höhenpositionen 8 gebracht wer-
den.
[0034] Das Fördermittel 1 weist ferner ein Entfer-
nungsmessgerät 10 auf, das vorliegend als Sicherheits-
Laserscanner 11 ausgeführt ist. Dessen Scanebene 12
ist unterhalb der Gabelzinken 7.3 angeordnet, nämlich
in einem vertikalen Abstand 13 von rund 6 cm unterhalb
einer von den Gabelzinken 7.3 aufgespannten Ebene
14. Das Entfernungsmessgerät 10 ist dabei relativ zum
Gabelträger 7.2 und den Gabelzinken 7.3 lagefixiert, wird
also bei einer Höhenanpassung gemeinsam damit nach
oben oder unten versetzt. Der Gegenstand 3 wird für den
Transport in einem Anordnungsbereich 15 der Transpor-
teinrichtung 7 platziert, den vorliegend der Gabelträger
7.2 und die Gabelzinken 7.3 definieren. Die richtige Po-
sitionierung des Gegenstands 3 kann über einen An-
schlagssensor 16 festgestellt werden.
[0035] Figur 2 zeigt das Fördermittel 1 mit dem Ge-
genstand 2 in einer Aufsicht. Das Fördermittel 1 ist au-
tonom fahrend ausgelegt, und um das Fördermittel 1 ist
eine originäre Sicherheitszone 20 festgelegt. Diese gibt
einen Sicherheitsabstand vor, der bspw. bei der Naviga-
tion innerhalb einer Warenlogistikeinrichtung 21 nicht un-
terschritten werden darf, der also zu Objekten 22 in jedem
Fall eingehalten wird. Wie aus der schematischen Auf-
sicht ersichtlich, hat der Gegenstand 2 einen Überstand
25 gegenüber dem Fördermittel 1, wäre also die originäre
Sicherheitszone 20 zu klein bemessen, wenn der Ge-
genstand 2 transportiert wird. Andererseits würden die
Sicherheitsabstände zu groß werden, wenn immer die
maximal mögliche Warenabmessung zugrundegelegt
wird. Deshalb wird der Gegenstand 2 mit dem Entfer-
nungsmessgerät 10 berührungslos vermessen und wird
eine Sicherheitszone 30 bestimmt, indem ein Überstand
35 zu der originären Sicherheitszone 20 addiert wird. Zur
Absicherung der Sicherheitszone 30 während der Fahrt
sind in diesem Beispiel drei gesonderte Fahrt-Laser-
scanner 36 an dem Fördermittel 1 vorgesehen, verglei-
che auch die Zusammenschau mit Figur 1.
[0036] Figur 3 illustriert das Ermitteln des Überstands
35 im Detail, gezeigt ist eine Scanfläche 40 des Entfer-
nungsmessgeräts 10 in Aufsicht. Diese ist in mehrere
Segmente 40a-f untergliedert, wobei der Übersichtlich-
keit halber nur eine Hälfte der Scanfläche 40 im Detail
segmentiert gezeigt ist, die andere (in der Figur linke)
Hälfte im vorliegenden Beispiel jedoch spiegelsymmet-
risch gegliedert ist. Zur Orientierung ist der Gabelträger
7.2 dargestellt, vor diesem bzw. in der Figur oberhalb
davon ist ein Fuß 4.1 der Palette 4 zu erkennen.
[0037] Dieser liegt in dem Segment 40d, er reicht je-
doch nicht in das Segment 40e hinein. Für die Segmente
40a-c, e, f wird ein Zustand "frei" festgestellt, für das Seg-
ment 40d hingegen ein Zustand "belegt". Für dieses be-
legte Segment 40d wird der Überstand 35 ermittelt, wobei
dessen maximale seitliche Ausdehnung zugrundegelegt
wird. Der Überstand 35 gegenüber dem Fördermittel 1,
konkret dessen Außenkante 45, ist also etwas größer,

als er es bei einer exakten Vermessung des Fußes 4.1
bzw. Gegenstands 2 wäre, jedoch ist andererseits die
Sicherheit dieser Messung erhöht, vergleiche die Be-
schreibungseinleitung im Detail. Zur Illustration sind fer-
ner zwei weitere Palettenfüße strichliert eingezeichnet,
nämlich für eine kleinere Palette (4.1a) und eine größere
Palette (4.1b). Bei der kleineren Palette wären die Seg-
mente 40b, c belegt, würde also das Segment 40c für
die Ermittlung des Überstands zugrunde gelegt werden.
Im Falle der größeren Palette wäre das Segment 40e
belegt, die übrigen Segmente 40a-d und 40f wären frei,
und der Überstand würde anhand des Segments 40e
ermittelt werden.
[0038] Die Scanfläche 40 liegt in der Scanebene 12,
wobei die Segmente 40a-f kleiner als eine Reichweite 47
bemessen sind, also in einer jeweiligen Richtung 46 eine
Erstreckung 48 kleiner als die jeweilig maximal mögliche
Reichweite 47 ist.
[0039] Figur 4 fasst einige Verfahrensschritte in einem
Flussdiagramm 50 zusammen. Der Gegenstand 2 wird
im Anordnungsbereich 15 der Transporteinrichtung 7 an-
geordnet 51, wobei die richtige Positionierung mit einer
Anschlagssensormessung 52 des Anschlagssensors 16
festgestellt wird. Dann wird der Gegenstand 2 mit dem
Entfernungsmessgerät 10 vermessen 53 und wird für die
jeweiligen Segmente 40a-f ein jeweiliger Zustand "frei"
oder "belegt" festgestellt 54. Für ein belegtes Segment
wird ein Überstand 35 ermittelt 55, der dann zu der ori-
ginären Sicherheitszone 20 addiert 56 wird.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Betreiben eines Fördermittels (1),
welches mit einer Transporteinrichtung (6) zum
Transportieren eines Gegenstands (2) ausgestattet
ist, umfassend die Schritte:

i) Anordnen eines Gegenstands (2) in einem An-
ordnungsbereich (15) der Transporteinrichtung
(6);
ii) berührungsloses Vermessen (53) des Gegen-
stands (2) mit einem Entfernungsmessgerät
(10);
iii) Bestimmen einer Sicherheitszone (30) an
dem Fördermittel (1) in Abhängigkeit von der
Vermessung (53) gemäß Schritt ii).

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei welchem bei dem
Vermessen (53) in Schritt ii) mit dem Entfernungs-
messgerät (10) eine in mehrere Segmente (40a-f)
unterteilte Scanfläche (40) erfasst wird,

wobei für die Segmente (40a-f) jeweils ein Zu-
stand "frei" oder "belegt" festgestellt (54) wird,
und wobei für ein Segment (40d), für das der
Zustand "belegt" festgestellt wurde, ein Über-
stand (35) ermittelt wird (55), den dieses Seg-
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ment (40d) gegenüber dem Fördermittel (1) hat,
wobei der Überstand (35) in Schritt iii) zu einer
originären Sicherheitszone (20) addiert wird
(56).

3. Verfahren nach Anspruch 2, bei welchem eine Er-
streckung (48) der Scanfläche (40), die in einer je-
weiligen Richtung (46) von dem Entfernungsmess-
gerät (10) aus genommen wird, höchstens 50 % ei-
ner in der jeweiligen Richtung (46) genommenen
Reichweite (47) des Entfernungsmessgeräts (10)
ausmacht.

4. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, bei welchem eine
mittlere Erstreckung der Scanfläche (40), die von
dem Entfernungsmessgerät (10) aus genommen
wird, höchstens 2 m beträgt.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 4, bei
welchem die Scanfläche (40) in insgesamt höchs-
tens 512 Segmente (40a-f) unterteilt ist.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 5, bei
welchem die Segmente (40a-f) Kreissektoren sind,
die konzentrisch an dem Entfernungsmessgerät (10)
liegen.

7. Verfahren nach Anspruch 6, bei welchem die Kreis-
sektoren zumindest teilweise unterschiedliche Ra-
dien haben.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 7, bei
welchem das Entfernungsmessgerät (10) ein Si-
cherheits-Laserscanner (11) mit einer integrierten
Rechnereinheit ist, wobei das Feststellen des Zu-
stands "frei" oder "belegt" in der integrierten Rech-
nereinheit erfolgt.

9. Fördermittel (1) mit

einer Transporteinrichtung (6) mit einem Anord-
nungsbereich (15), in dem ein Gegenstand (2)
zu Transportzwecken anordenbar ist, und
einem Entfernungsmessgerät (10), das für eine
berührungslose Entfernungsmessung, nämlich
zum Erfassen einer Scanfläche (40) ausgelegt
ist, wobei das Entfernungsmessgerät (10) sol-
chermaßen angeordnet und ausgerichtet ist,
dass die Scanfläche (40) den Anordnungsbe-
reich (15) schneidet,
und wobei das Fördermittel (1) dazu eingerichtet
ist, eine Sicherheitszone (30) an dem Förder-
mittel (1) in Abhängigkeit von einer Vermessung
der Scanfläche (40) anzupassen.

10. Fördermittel (1) nach Anspruch 9, bei welchem die
Transporteinrichtung (6) eine Hubeinrichtung (7)
umfasst, mit welcher der Anordnungsbereich (15)

auf unterschiedliche Höhenpositionen (8) einstellbar
ist, wobei auch das Entfernungsmessgerät (10) an
der Hubeinrichtung (7) angeordnet ist und mit dem
Anordnungsbereich (15) in die unterschiedlichen
Höhenpositionen (8) gebracht wird.

11. Fördermittel (1) nach Anspruch 9 oder 10, bei wel-
chem die Transporteinrichtung (6) Gabelzinken (7.3)
zum Aufnehmen einer Palette (4) aufweist, wobei
das Entfernungsmessgerät (10) solchermaßen an-
geordnet und ausgerichtet ist, dass die Scanfläche
(40) unterhalb einer von den Gabelzinken (7.3) auf-
gespannten Ebene (14) liegt.

12. Fördermittel (1) nach Anspruch 11, bei welchem die
Scanfläche (12) in einem vertikalen Abstand (13) von
höchstens 8 cm unterhalb der Ebene (14) liegt.

13. Fördermittel (1) nach einem der Ansprüche 9 bis 12,
bei welchem die Transporteinrichtung (6) einen An-
schlagssensor (16) aufweist, mit dem messbar ist,
ob der Gegenstand (2) in dem Anordnungsbereich
(15) angeordnet ist, wobei das Fördermittel (1) dazu
eingerichtet ist, das Erfassen der Scanfläche (40) in
Abhängigkeit von einer Anschlagssensormessung
(52) zu veranlassen.

14. Fördermittel (1) nach einem der Ansprüche 9 bis 13,
eingerichtet für ein Verfahren nach einem der An-
sprüche 1 bis 8.

15. Warenlogistikeinrichtung (21) mit Regalen zum La-
gern von Gegenständen (2) und einem Fördermittel
(1) nach einem der Ansprüche 9 bis 14.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Verfahren zum Betreiben eines Fördermittels (1),
welches mit einer Transporteinrichtung (6) zum
Transportieren eines Gegenstands (2) ausgestattet
ist, umfassend die Schritte:

i) Anordnen eines Gegenstands (2) in einem An-
ordnungsbereich (15) der Transporteinrichtung
(6);
ii) berührungsloses Vermessen (53) des Gegen-
stands (2) mit einem Entfernungsmessgerät
(10);
iii) Bestimmen einer Sicherheitszone (30) an
dem Fördermittel (1) in Abhängigkeit von der
Vermessung (53) gemäß Schritt ii);

wobei bei dem Vermessen (53) in Schritt ii) mit dem
Entfernungsmessgerät (10) eine in mehrere Seg-
mente (40a-f) unterteilte Scanfläche (40) erfasst
wird,
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wobei für die Segmente (40a-f) jeweils ein Zu-
stand "frei" oder "belegt" festgestellt (54) wird,
und wobei für ein Segment (40d), für das der
Zustand "belegt" festgestellt wurde, ein Über-
stand (35) ermittelt wird (55), den dieses Seg-
ment (40d) gegenüber dem Fördermittel (1) hat,
wobei der Überstand (35) in Schritt iii) zu einer
originären Sicherheitszone (20) addiert wird
(56).

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei welchem eine Er-
streckung (48) der Scanfläche (40), die in einer je-
weiligen Richtung (46) von dem Entfernungsmess-
gerät (10) aus genommen wird, höchstens 50 % ei-
ner in der jeweiligen Richtung (46) genommenen
Reichweite (47) des Entfernungsmessgeräts (10)
ausmacht.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei welchem eine
mittlere Erstreckung der Scanfläche (40), die von
dem Entfernungsmessgerät (10) aus genommen
wird, höchstens 2 m beträgt.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, bei
welchem die Scanfläche (40) in insgesamt höchs-
tens 512 Segmente (40a-f) unterteilt ist.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, bei
welchem die Segmente (40a-f) Kreissektoren sind,
die konzentrisch an dem Entfernungsmessgerät (10)
liegen.

6. Verfahren nach Anspruch 5, bei welchem die Kreis-
sektoren zumindest teilweise unterschiedliche Ra-
dien haben.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, bei
welchem das Entfernungsmessgerät (10) ein Si-
cherheits-Laserscanner (11) mit einer integrierten
Rechnereinheit ist, wobei das Feststellen des Zu-
stands "frei" oder "belegt" in der integrierten Rech-
nereinheit erfolgt.

8. Fördermittel (1) mit

einer Transporteinrichtung (6) mit einem Anord-
nungsbereich (15), in dem ein Gegenstand (2)
zu Transportzwecken anordenbar ist, und
einem Entfernungsmessgerät (10), das für eine
berührungslose Entfernungsmessung, nämlich
zum Erfassen einer Scanfläche (40) ausgelegt
ist, wobei das Entfernungsmessgerät (10) sol-
chermaßen angeordnet und ausgerichtet ist,
dass die Scanfläche (40) den Anordnungsbe-
reich (15) schneidet,
und wobei das Fördermittel (1) dazu eingerichtet
ist, eine Sicherheitszone (30) an dem Förder-
mittel (1) in Abhängigkeit von einer Vermessung

der Scanfläche (40) anzupassen,
wobei die Scanfläche (40) in mehrere Segmente
(40a-f) unterteilt ist,
und wobei das Fördermittel (1) dazu eingerichtet
ist, bei dem Vermessen (53) der Scanfläche (40)
mit dem Entfernungsmessgerät (10) für die Seg-
mente (40a-f) jeweils einen Zustand "frei" oder
"belegt" festzustellen (54), und für ein Segment
(40d), für das der Zustand "belegt" festgestellt
wurde, einen Überstand (35) zu ermitteln (55),
den dieses Segment (40d) gegenüber dem För-
dermittel (1) hat, und
den Überstand (35) zu einer originären Sicher-
heitszone (20) zu addieren (56).

9. Fördermittel (1) nach Anspruch 8, bei welchem die
Transporteinrichtung (6) eine Hubeinrichtung (7)
umfasst, mit welcher der Anordnungsbereich (15)
auf unterschiedliche Höhenpositionen (8) einstellbar
ist, wobei auch das Entfernungsmessgerät (10) an
der Hubeinrichtung (7) angeordnet ist und mit dem
Anordnungsbereich (15) in die unterschiedlichen
Höhenpositionen (8) gebracht wird.

10. Fördermittel (1) nach Anspruch 8 oder 9, bei wel-
chem die Transporteinrichtung (6) Gabelzinken (7.3)
zum Aufnehmen einer Palette (4) aufweist, wobei
das Entfernungsmessgerät (10) solchermaßen an-
geordnet und ausgerichtet ist, dass die Scanfläche
(40) unterhalb einer von den Gabelzinken (7.3) auf-
gespannten Ebene (14) liegt.

11. Fördermittel (1) nach Anspruch 10, bei welchem die
Scanfläche (12) in einem vertikalen Abstand (13) von
höchstens 8 cm unterhalb der Ebene (14) liegt.

12. Fördermittel (1) nach einem der Ansprüche 8 bis 11,
bei welchem die Transporteinrichtung (6) einen An-
schlagssensor (16) aufweist, mit dem messbar ist,
ob der Gegenstand (2) in dem Anordnungsbereich
(15) angeordnet ist, wobei das Fördermittel (1) dazu
eingerichtet ist, das Erfassen der Scanfläche (40) in
Abhängigkeit von einer Anschlagssensormessung
(52) zu veranlassen.

13. Fördermittel (1) nach einem der Ansprüche 8 bis 12,
eingerichtet für ein Verfahren nach einem der An-
sprüche 1 bis 7.

14. Warenlogistikeinrichtung (21) mit Regalen zum La-
gern von Gegenständen (2) und einem Fördermittel
(1) nach einem der Ansprüche 8 bis 13.
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